
Synoptische Darstellung des Entwurfes zur Anpassung der Richtlinie über die 

Zuschussgewährung bei Fahrten nach bzw. Besuchen aus der Partnerstadt 

Saint-James und der Freundschaftsstadt Bad Windsheim bzgl. der Punkte 

„Antragsfrist“ und „Zuschussgewährung“ 

(Anpassung in rot) 

 

Antragsfrist 
 
Zuschussanträge sind vor Durchführung 
der Fahrt bzw. des Besuches zu stellen. 
 

Antragsfrist: 
 
Zuschussanträge sind vor Durchführung 
der  Fahrt bzw. des Besuches 
einzureichen, jedoch spätestens bis zum 
30. April des Kalenderjahres, für das der 
Antrag gestellt wird. 

Zuschussgewährung 

 

Bevor ein Zuschuss durch die Stadt 

Erkelenz gewährt wird, ist nachzuweisen, 

dass alle Zuschussmöglichkeiten 

ausgeschöpft werden (z. B. Deutsch-

Französisches Jugendwerk).  

 

Der Fördersatz für Fahrten nach Saint-

James beträgt für Jugendliche (bis 18 

Jahre) 62,00 € je Teilnehmer und für 

Erwachsene (über 18 Jahre) 31,00 € je 

Teilnehmer und für Fahrten nach Bad 

Windsheim für Jugendliche (bis 18 

Jahre) 31,00 € je Teilnehmer und für 

Erwachsene (über 18 Jahre) 16,00 € je 

Teilnehmer (maximal 30 Personen je 

Gruppe werden bezuschusst). 

 

 

 

 

 

Schüler, Auszubildende und Studenten 

Zuschussgewährung 

 

Bevor ein Zuschuss durch die Stadt 

Erkelenz gewährt wird, ist nachzuweisen, 

dass alle Zuschussmöglichkeiten 

ausgeschöpft werden (z. B. Deutsch-

Französisches Jugendwerk).  

 

Der Mindestfördersatz für Fahrten nach 

Saint-James beträgt für Jugendliche (bis 

18 Jahre) 62,00 € je Teilnehmer und für 

Erwachsene (über 18 Jahre) 31,00 € je 

Teilnehmer und für Fahrten nach Bad 

Windsheim für Jugendliche (bis 18 

Jahre) 31,00 € je Teilnehmer und für 

Erwachsene (über 18 Jahre) 16,00 € je 

Teilnehmer (maximal 30 Personen je 

Gruppe werden bezuschusst). 

Er kann sich für Jugendliche (unter 18 

Jahre) bis auf 100,00 Euro (Saint-James) 

bzw. 50,00 Euro (Bad Windsheim) je 

Teilnehmer erhöhen, wenn die 

bereitgestellten Mittel von 5.000,00 Euro 

dadurch nicht überschritten werden. 

 

Schüler, Auszubildende und Studenten 



über 18 Jahre werden wie Jugendliche 

bezuschusst. 

 

Der Fördersatz für Besuche aus Saint-

James beträgt pauschal 512,00 € und für 

Besuche aus Bad Windsheim pauschal 

256,00 €. 

 

Liegen mehr Anträge vor, als 

Maßnahmen gefördert werden können, 

trifft das Partnerschaftskomitee in 

Absprache mit dem 

Partnerschaftskomitee in Saint-James 

bzw. Bad Windsheim eine Auswahl. 

 

Das Partnerschaftskomitee behält sich 

vor, Zuschüsse für zwei oder mehrere 

Gruppen, die gleichzeitig kommen bzw. 

fahren zu bewilligen; dadurch sollen 

Doppelbezuschussungen vermieden 

werden. 

 

Ein Rechtsanspruch auf eine 

Zuschussgewährung besteht nicht. 

 

Die vorstehenden Richtlinien wurden 

durch das Partnerschaftskomitee in 

seiner Sitzung am 17. Mai 2011 

beschlossen. 

 

über 18 Jahre werden wie Jugendliche 

bezuschusst. 

 

Der Fördersatz für Besuche aus Saint-

James beträgt pauschal 512,00 € und für 

Besuche aus Bad Windsheim pauschal 

256,00 €. 

 

Liegen mehr Anträge vor, als 

Maßnahmen gefördert werden können, 

trifft das Partnerschaftskomitee in 

Absprache mit dem 

Partnerschaftskomitee in Saint-James 

bzw. Bad Windsheim eine Auswahl. 

 

Das Partnerschaftskomitee behält sich 

vor, Zuschüsse für zwei oder mehrere 

Gruppen, die gleichzeitig kommen bzw. 

fahren zu bewilligen; dadurch sollen 

Doppelbezuschussungen vermieden 

werden. 

 

Ein Rechtsanspruch auf eine 

Zuschussgewährung besteht nicht. 

Die vorstehenden Richtlinien wurden 

durch das Partnerschaftskomitee in 

seiner Sitzung am 17. Mai 2011 

beschlossen und am 20. April 2016 

angepasst. 

 

 

 


	Anlage  1 Synopse Entwurf zur Anpassung der Richtlinie

